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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §184 Abs1;

1. BAO § 167 heute

2. BAO § 167 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat etwa zu den Ertragsteuern ausgesprochen, dass die Abgabenbehörde zwar dem

Steuerp;ichtigen die verheimlichten Geschäfte seiner festgestellten Einkunftsarten nicht nachweisen muss, mit denen

er sein Vermögen im aufgefundenen Ausmaß vermehrt hat, und insoweit zur Schätzung berechtigt ist, dass aber

vorgefundenes Vermögen einer in ihrem Vorliegen bei einem Abgabep;ichtigen gar nicht erwiesenen Einkunftsart

nicht schätzungsweise angesetzt werden darf (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 26. Mai 1993, 90/13/0155, VwSlg 6784

F/1993, und vom 24. September 1996, 95/13/0214, VwSlg 7123 F/1996). Ob also Einkünfte einer bestimmten

Einkunftsart erzielt worden sind, hat den Gegenstand der auf einer schlüssigen Beweiswürdigung beruhenden

Sachverhaltsfeststellung zu bilden und ist einer Schätzung nicht zugänglich.Der Verwaltungsgerichtshof hat etwa zu

den Ertragsteuern ausgesprochen, dass die Abgabenbehörde zwar dem Steuerpflichtigen die verheimlichten Geschäfte

seiner festgestellten Einkunftsarten nicht nachweisen muss, mit denen er sein Vermögen im aufgefundenen Ausmaß

vermehrt hat, und insoweit zur Schätzung berechtigt ist, dass aber vorgefundenes Vermögen einer in ihrem Vorliegen

bei einem Abgabep;ichtigen gar nicht erwiesenen Einkunftsart nicht schätzungsweise angesetzt werden darf

vergleiche die hg. Erkenntnisse vom 26. Mai 1993, 90/13/0155, VwSlg 6784 F/1993, und vom 24. September 1996,

95/13/0214, VwSlg 7123 F/1996). Ob also Einkünfte einer bestimmten Einkunftsart erzielt worden sind, hat den

Gegenstand der auf einer schlüssigen Beweiswürdigung beruhenden Sachverhaltsfeststellung zu bilden und ist einer

Schätzung nicht zugänglich.
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